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Vorwort zur 18. Auflage

Die weiterhin freundliche Aufnahme, die die vorliegende Entscheidungssammlung
nach wie vor als gedrucktes Buch, vor allem aber auch als Online-Ausgabe gefunden
hat, hat gut drei Jahre nach Erscheinen der Vorauflage eine Neuauflage erforderlich
gemacht. In ihr werden die bis Juni 2025 veröffentlichten Gerichtsentscheidungen
zur Frage der Haftungsquoten bei Verkehrsunfällen berücksichtigt sowie die den
einzelnen Unterabschnitten vorangestellten Vorbemerkungen durchgesehen und er-
gänzt. Insgesamt sind ca. 200 neue Entscheidungen aufgenommen worden, während
etwa 100 ältere Entscheidungen, die für die geltende Rechtslage keine Bedeutung
mehr haben, gestrichen worden sind. Auf die Anregung mehrerer Leser sind in den
Vorbemerkungen vermehrt Entscheidungen des BGH nachgewiesen worden, die
Grundsätze zur Haftungsverteilung, insbesondere zur Anwendbarkeit des Anscheins-
beweises enthalten.

Unter den neuen Entscheidungen sind mehrere Urteile des BGH hervorzuheben, unter
anderem zu Verkehrsunfällen auf Parkplätzen, wie etwa beim Ausparken eines Fahr-
zeugs aus einer Parkbucht, oder im kreuzenden Verkehr, oder auf Firmengeländen
beim Rangieren eines Fahrzeugs. Zu erwähnen sind aber auch zahlreiche instanzge-
richtliche Urteile und Beschlüsse zu interessanten, in wenigen Fällen auch kuriosen
Unfallsituationen, die – wie schon in der Vergangenheit – auch die Neuauflage dieses
Buches bereichert haben. Hierzu gehören etwa ein Urteil des OLG Hamm zu einem
Kreuzungszusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Motorrad, das in Ausfüh-
rung eines „Wheelie“ nur auf dem Hinterrad fährt, oder ein Urteil des OLG Olden-
burg zu dem tragischen Unfall zwischen einem Pkw, der von dem im Fahrzeug
unbeaufsichtigt wartenden Kleinkind angelassen wird und daraufhin eigenständig
losfährt, und einem in der Nähe auf einer Bank sitzenden Fußgänger. Neben neuen
Entscheidungen zu Kreuzungskollisionen, Unfällen im Begegnungsverkehr oder sol-
chen beim Überholen verdienen besondere Aufmerksamkeit die weiterhin vermehrt
zu notierenden gerichtlichen Entscheidungen zu Unfällen mit Elektrokleinstfahrzeu-
gen, wie Segways oder Pedelecs. Zahlreiche Entscheidungen betreffen Unfälle mit
Radfahrern und Fußgängern. Dabei hat sich bei Unfällen zwischen einem Kfz und
einem Radfahrer die in den letzten Jahren beobachtete Tendenz verfestigt, dem
Radfahrer im Fall eines groben Verschuldens die überwiegende oder sogar volle
Haftung aufzuerlegen und damit die Betriebsgefahr des Fahrzeughalters vollständig
zurücktreten zu lassen.

Es wird darauf hingewiesen, dass in den Ausführungen dieses Buches zur besseren
Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet wird. Sämtliche Personenbezeich-
nungen gelten selbstverständlich gleichermaßen für alle Geschlechter.

Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind stets willkommen.

Karlsruhe, im Juni 2025 ChristianGrüneberg
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